
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

 

Wir stehen für eine qualitativ hochwertige Ausführung aller uns übergebenen Arbeiten sowie einen sorgfältigen Umgang mit der 

Natur und unseren Ressourcen. Persönliche Betreuung vor und während der Arbeit gehören zu unserem Service. 

Bitte nehmen Sie bei Unsicherheiten oder Fragen Kontakt mit uns auf. 

Offerten, Planung, Beratung 

Ein Erstgespräch vor Ort sowie das Erstellen einer Offerte sind kostenlos. Für komplexere Arbeiten/Ausführungen sind oftmals 

Gartenpläne/Skizzen nötig. Gerne erstellen wir diese im Auftrag für Sie. Die Kosten dafürkönnen je nach Komplexität und 

Gartengrösse variieren. Auf Wunsch offerieren wir Ihnen die Gartenplanung. Kostenlos erstelle Offerten oder Planskizzen 

bleiben immer Eigentum der Moor-Nebel Gärten GmbH und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Falls Planungen 

dennoch weitergegeben werden oder dies von der Kundschaft gewünscht ist, wird dafür eine Gebühr erhoben, welche von der 

Komplexität abhängig ist. (Wie oben beschrieben) Reine Beratungen ohne Aussicht auf Auftrag werden nach den üblichen 

Stundenansätzen verrechnet. 

Zahlungsbedingungen 

Arbeit, Maschinen, Material und Abfuhren werden nach Endausmass verrechnet, sofern keine Pauschalpreise vereinbart 

wurden. Grundlage dafür ist der Regietarif für Gärtnerarbeiten der Kantone Baselland und Baselstadt. Allfällige Gebühren für 

Bewilligungen des Kantons oder der Gemeinde werden zusätzlich verrechnet. Wir behalten uns vor bei längeren 

Arbeitseinsätzen Akontorechnungen zu stellen. Für speziell auf Ihre Wünsche bestelltes Material ggfs. auch Vorauszahlungen. 

Die Zahlungsfristen belaufen sich bei reinen Materialrechnungen auf 10Tage netto, bei Akontorechnungen auf  14Tage netto, 

ansonsten, - sofern keine speziellen Abmachungen gelten, beträgt die Zahlungsfrist 30Tage netto. Bei nicht Einhalten behalten 

wir uns vor, Mahngebühren und/oder Verzugszinsen zu erheben. 

Teuerungen 

Teuerungszuschläge von unseren Lieferanten verrechnen wir transparent aber eins zu eins weiter an unsere Kundschaft. 

 

Gesetzliches 

Bei bewilligungspflichtigen Arbeiten gehen wir davon aus, dass die an uns vergebenen Arbeiten abgeklärt und bewilligt sind. 

Gerne unterstützen wir Sie auf Anfrage bei der Gesuchstellung. Beispielsweise bei Baugesuchen und Baumfällgesuchen. 

Dadurch können Kosten entstehen, welche von der Aufwändigkeit abhängen. 

Sicherheit 

Unsere Mitarbeiter sind geschult, nach den SUVA-Sicherheitsbestimmungen zu Arbeiten und zu handeln, um sich selbst und 

Drittpersonen zu schützen. Entsprechende Kurse werden laufend besucht. Ausserdem Arbeiten wir nur mit regelmässig 

geprüftem Material 

Arbeitszeit 

Zur Arbeitszeit im Garten gehört auch die Zeit dazu, die fürs Aufladen und Entladen von Maschinen, Arbeitsgeräten und 

weiterem benötigtem oder zu entsorgendem Material gebraucht wird. 

Liefer- und Fahrtkosten 

Verrechnet wird die Fahrt zwischen dem Werkhof der Moor-Nebel Gärten und der Arbeitsstelle (beide Richtungen), sowie die 

Fahrtzeit, die für Transporte von Materialien und Entsorgungen. 

Garantie und Haftung bei Bauarbeiten                                                                                                                                        

Bei Bauarbeiten gilt eine 2-jährige Garantie für sichtbare Mängel und eine 5-jährige Garantie für unsichtbare Mängel. Es wird 

keine Garantie übernommen für Mängel, die durch unsachgemässe Behandlung oder Pflege entstanden sind.  

Es wird keine Garantie für Materialeigenschaften übernommen. Da im Gartenbau eine grosse Vielfalt an Materialien zum 

Einsatz kommen, arbeiten wir mit zuverlässigen Lieferanten mit entsprechendem Fachpersonal zusammen. Wir übernehmen 

keine Haftung für Material, das uns von Seiten des Bauherrn zur Verfügung gestellt wird. Für entgegen unserer Empfehlung 

vorgenommene Änderungen an etwaigem, wird keine Garantie übernommen. 

Holz 

Holz ist ein Naturprodukt und daher nicht gleichförmig. Jedes Brett ist ein Unikat. Das Fugenbild kann durch Quellen und 

Schwinden beeinträchtigt werden. Ebenso ist das Austreten von Inhaltsstoffen völlig normal (Bsp. Harz oder Gerbstoffe). Durch 

Witterungseinflüsse vergrauen alle Hölzer nach kurzer Zeit, dadurch können Unterschiede zwischen geschützten und 

bewitterten Bereichen entstehen. Wir empfehlen Terrassendielen im Schaugarten der von uns angegebenen Lieferanten in 

Natura an zu schauen und sich entsprechend beraten zu lassen. 

Naturstein 

Bei Naturmauersteinen und Natursteinplatten handelt es sich um ein Naturprodukt. Je nach Steinart, Abbruchort und 

Verarbeitungsprodukt, können verschiedene Farbnuancen auftreten oder durch Witterungseinflüsse Verfärbungen auftreten. 

Dafür übernehmen wir keine Garantie. Wir empfehlen die jeweiligen Natursteine im Schaugarten der von uns angegebenen 

Lieferanten in Natura an zu schauen und sich entsprechend beraten zu lassen. 



 

Betonprodukte 

Abbildungen von Betonprodukten sowie Mass- und Gewichtsangaben unterliegen Toleranzen. Da Beton mit Naturgestein und 

Eisenoxiden eingefärbt wird, können leichte Farbunterschiede auftreten. Bewitterte und unbewitterte Flächen unterschiedlich in 

der Patinabildung. 

Wir empfehlen die jeweiligen Produkte im Schaugarten der von uns angegebenen Lieferanten in Natura an zu schauen und sich 

entsprechend beraten zu lassen. 

Keramik 

Ist sehr hart und pflegeleicht. Obwohl Keramikplatten sehr bruchfest sind, können beim Aufprall von spitzen oder schweren 

Gegenständen auf die Platte, Absplitterungen entstehen. Da eine sehr grosse Vielfalt an Keramikplatten für verschiedene 

Einsatzgebiete erhältlich ist, empfehlen wir Ihnen, sich von angegebenen Lieferanten entsprechend beraten zu lassen. 

Flächen.- und Gewichtangaben 

Die angegebenen m2 oder Tonnen an Materialien für Sitzplätze, Wege, Auffüllungen, Mauern etc. sind mit zusätzlicher Fläche 

für Verschnitt und Ausschuss gerechnet. Genauso mit Rückverdichtungs.- und Auflockerungfaktoren. Das heisst es werden je 

nach Belagstyp und Form oder Empfindlichkeit, Material, Beschaffenheit, m2 oder Tonnen dazu gerechnet. 

Leitungen 

Bei Grabarbeiten fordern wir einen Leitungsplan bei der Gemeinde oder der zuständigen Behörde an, um Schäden an 

Leitungen zu verhindern. Die Gebühren der Pläne werden in Rechnung gestellt. Wird auf Wunsch des Bauherrn kein Plan 

angefordert und dadurch eine Leitung bei den Arbeiten beschädigt, übernehmen wir keine Haftung. 

Baumschnitt                                                                                                                                                                                                                                           

Wir von Moor-Nebel Gärten GmbH schneiden nachhaltig, sorgfältig und immer unter Berücksichtigung der Sicherheitsrichtlinien 

der SUVA. D.h. wir reduzieren Kronen sanft, lichten aus und leiten ab. - Machen keine Kopfschnitte. Unserer Glaubwürdigkeit 

als professionelle Firma sowie dem Baum und seiner Bewohner zuliebe. 

Garantie und Haftung Pflanzungen und Ansaaten                                                                                                                    

Es wird keine Garantie übernommen für Mängel, die durch unsachgemässe Behandlung oder Pflege von Drittpersonen 

entstanden sind. 

Ansaat 

Rasenneusaaten und Rasensanierungen müssen bis zum ersten Schnitt feucht gehalten werden. Bei trockener Witterung auch 

über eine längere Zeit. Für Ausfälle in der Rasensaat infolge Trockenheit übernehmen wir keine Haftung. Frische 

Rasenansaaten können Unkräuter enthalten, welche bereits im Boden enthalten sind. Die Unkrautbildung fällt nicht in den 

Bereich der Garantie. Die meisten Unkräuter verschwinden nach den ersten Schnitten, andernfalls helfen wir Ihnen gerne bei 

der Beseitigung der Unkräuter. 

Rollrasen 

Rollrasen muss bis zum ersten Schnitt feucht gehalten werden. Bei trockener Witterung auch über eine längere Zeit.  Gerne 

stellen wir Ihnen dafür eine computergesteuerte Bewässerung zur Miete zur Verfügung. Für Schäden infolge Trockenheit 

übernehmen wir keine Haftung. 

Rasen generell                                                                                                                                                                             

Des Weiteren ist es bei Rasenansaat sowie Rollrasen generell so, dass bei einer Anlegung des Rasens im gleichen Jahr wie 

die Humusierung, Setzungen auftreten können. Dies ist normal und auf die natürliche Rückverdichtung zurückzuführen. Somit 

auch kein Garantiefall. 

Pflanzungen 

Frische Pflanzungen von Gehölzen, Stauden, etc. müssen feucht gehalten werden. Für Schäden infolge unsachgemässer 

Behandlung oder Pflege übernehmen wir keine Haftung. Für Schäden, die durch die Pflanzung von Drittpersonen entstanden 

sind, übernehmen wir ebenfalls keine Haftung. Wird die Pflege zwei Jahre von uns begleitet / durchgeführt gilt eine Garantie 

über denselben Zeitraum. 

Verpflanzungen 

Bereits im Garten bestehende Pflanzen, die von uns verpflanzt werden müssen, könnten auch eine gärtnerisch durchgeführte 

Verpflanzung jederzeit nicht überstehen. Wir leisten für solche Fälle keinen Ersatz. 


